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Das „Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaft-
lichen Engagements“ – umgangssprachlich auch 
„Ehrenamtsgesetz“ genannt – wurde im Herbst 2007 
rückwirkend zum 1. Januar 2007 in Kraft gesetzt. 

Die wichtigste politische Botschaft des Gesetzes ist, 
dass der Staat mit diesem Gesetz das ehrenamtliche 
Engagement aufwertet, also seinen Stellenwert in der 
Gesellschaft erhöht. 

Mit diesem Gesetz erweitern sich die Spielräume für die Gestaltung der finan-
ziellen Rahmenbedingungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, die dem oder der 
einzelnen Ehrenamtlichen, aber auch gemeinnützigen Verbänden damit gege-
ben sind. 

Bekanntlich nimmt das Ehrenamt im Sozial- und Wohlfahrtsverband Volks-
solidarität einen herausragenden Platz ein. Es ist die tragende Säule des Mit-
gliederverbandes, indem es das Mitgliederleben organisiert und gestaltet. 
Mehr als 30.000 ehrenamtlich tätige Mitglieder geben der Volkssolidarität 
ihr besonderes Gesicht und erbringen eine immense soziale Wertschöpfung 
in Gestalt des Knüpfens, Erhaltens und Ausgestaltens sozialer und kulturel-
ler Beziehungsgeflechte, u. a. durch verschiedenartige Gemeinschaftserleb-
nisse, durch Schaffung von Möglichkeiten zur Geselligkeit und zum Reisen, 
in Gestalt tätiger Nachbarschaftshilfe oder der sozialen Beratung und Beglei-
tung.

Weil das Ehrenamt in der Volkssolidarität einen so hohen Stellenwert hat, 
kann das „Ehrenamtsgesetz“ durchaus günstige Wirkungen für den Ver-
band haben. Die steuerlichen Vergünstigungen für einkommenssteuerpflich-
tige Bürger bei ehrenamtlicher Tätigkeit können sich zusätzlich positiv auf die 
Motivation für eine ehrenamtliche Tätigkeit auswirken. Das Gesetz ist auf 
jeden Fall ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung zur Förderung ehren-
amtlicher Tätigkeit, auch für die Volkssolidarität.

Zugleich wurden mit diesem Gesetz wichtige Aspekte des Gemeinnützigkeits-
rechts und somit  des Spendenrechts reformiert. So zielt das Gesetz auf die 
Vereinheitlichung der steuer- bzw. spendenrechtlichen Behandlung gemein-
nütziger Tätigkeiten und erweitert den Katalog gemeinnütziger Zwecke. 

Vorwort
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Die neuen Regelungen im Gemeinnützigkeits- und Steuerrecht bieten die 
Chance zur Vereinfachung und Entbürokratisierung. Auch das ist für die Volks-
solidarität als Sozial- und Wohlfahrtsverband durchaus von Wert. Die Anhe-
bung des Steuerfreibetrages bei den Ertragssteuern, die bei wirtschaftlicher 
Tätigkeit in sozialen Diensten und Einrichtungen anfallen können, stellt eine 
finanzielle Entlastung gemeinnütziger Einrichtungen dar. 
Dennoch sind für die Zukunft weitere Vereinfachungen und „Entschlackun-
gen“ des Gemeinnützigkeitsrechts wünschenswert und geboten, um ange-
sichts des wachsenden Hilfebedarfs in der Gesellschaft mehr Zeit und Kraft für 
die unmittelbare soziale Arbeit mit den betroffenen Menschen zur Verfügung 
zu haben.

Mit der vorliegenden Broschüre soll über wesentliche Aspekte bzw. Änderun-
gen im Gemeinnützigkeitsrecht informiert werden, die für die Gestaltung der 
sozialen und wohlfahrtspflegerischen Arbeit in den Gliederungen der Volksso-
lidarität von Bedeutung sind. Dazu gehört auch die weitere Ausgestaltung der 
Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement in den Gliederungen der 
Volkssolidarität, wofür das Gesetz erweiterte Möglichkeiten bietet. Das Mate-
rial will Hinweise und Tipps zum Umgang mit den neuen Regelungen geben, 
zu denen auch noch weitergehende Erfahrungen gesammelt werden müssen, 
nicht zuletzt bezogen auf den Umgang der Finanzbehörden mit den Rege-
lungen des Gesetzes. Dort, wo es möglich ist, enthält das Material auch Anre-
gungen zur Ausschöpfung von Gestaltungsspielräumen, die mit dem Gesetz 
gegeben sind.

Die Broschüre versteht sich als Hinweis- und Arbeitsmaterial für ehren- und 
hauptamtliche Verantwortungsträger auf allen Ebenen unseres Verbandes, 
dem eine weite Verbreitung und Anwendung gewünscht sei.

Dr. Bernd Niederland
Bundesgeschäftsführer
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Wichtige Änderungen durch das Gesetz zur weiteren Stärkung 
des bürgerschaftlichen Engagements 

Mit diesem Gesetz werden die Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches 
Engagement durch eine Reihe steuerlicher Maßnahmen verbessert.
Das gilt auch für das ehrenamtliche soziale Engagement in der Volkssolida-
rität, sofern die Regelungen des Gesetzes für ehrenamtlich Tätige im jeweils 
konkreten Fall zutreffen.

Gültigkeit
Alle aufgeführten Neuregelungen sind bereits rückwirkend zum 1.1.2007 
in Kraft getreten. Der Steuerpflichtige konnte aber auch für Spenden/
Zuwendungen im Jahr 2007 noch die alten Rechtsregeln in Anspruch neh-
men, sofern sie für ihn günstiger waren. 

1.  Allgemeine Neuregelungen für alle gemeinnützigen Bereiche 

1.1.  Freibeträge und erweiterte Pauschalen für ehrenamtlich Tätige
1.1.1. Anhebung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige auf 

2.100 Euro (Übungsleiterpauschale)

 Der Freibetrag für ehrenamtlich Tätige, die so genannte Übungslei-
terpauschale, wurde pro Jahr von bisher 1.848 Euro auf 2.100 Euro 
erhöht. 

 Voraussetzung dafür ist eine nebenberufliche, ehrenamtliche Tätig-
keit im Dienst einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder 
einer gemeinnützigen Körperschaft, eines gemeinnützigen Vereins/
Verbandes:

 > als Übungsleiter, Betreuer oder in einer vergleichbaren Tätigkeit, 
 > in einer verantwortlichen künstlerischen Tätigkeit, 
 > bei der Betreuung/Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen.

1.1.2. Neuer Freibetrag von 500 Euro für nebenberufliche ehrenamtliche   
Betätigungen 

 Für entgeltliche ehrenamtliche Betätigungen, die nebenberuflich ausge-
übt werden und nicht unter die steuerliche Begünstigung der Übungs-
leiterpauschale fallen, kann ein neuer steuerlicher Freibetrag von jähr-
lich 500 Euro in Anspruch genommen werden. 

Das neue „Ehrenamtsgesetz“ und weitergehende steuerliche Grundlagen
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 Voraussetzung dafür ist eine nebenberufliche, ehrenamtliche Tätigkeit: 
 > im Dienst einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer 
 > gemeinnützigen Körperschaft, eines gemeinnützigen Vereins/  

 Verbandes. 

 Bitte beachten: Die Gewährung der Übungsleiterpauschale und der 
neuen 500 Euro-Pauschale setzen entsprechende Einnahmen aus der 
jeweiligen Tätigkeit voraus.

1.2.  Vereinheitlichung Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht 
 Die bisher über mehrere Gesetze und Verordnungen verteilten Besteu-

erungsregeln des Gemeinnützigkeits- bzw. Spendenrechts werden in 
der Abgabenordnung (AO) zusammengefasst und gestrafft. Danach 
berechtigt künftig jeder gemeinnützige Zweck im Prinzip auch zum 
Spendenabzug; das war bislang nicht der Fall.

 Dabei wird generell keiner der bisher Begünstigten schlechter gestellt.
 Außerdem wurden einzelne Zwecke neu in den Gemeinnützigkeitska-

talog aufgenommen, z. B. die Förderung des bürgerschaftlichen Enga-
gements.

 Neu aufgenommen in die Spendenabzugsberechtigung wurde z. B. 
auch die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens.

 Zusätzlich wurde eine Auffangklausel geschaffen, nach der in jedem 
Bundesland eine zentrale Finanzbehörde unter bestimmten Voraus-
setzungen weitere Zwecke für gemeinnützig erklären kann. Damit soll 
ermöglicht werden, dass im Laufe der Zeit neu entstehende gemein-
nützige Zwecke nicht erst eine bundeseinheitliche Gesetzesänderung 
zur Inanspruchnahme steuerlicher Vergünstigungen benötigen.

1.3.  Umfang des Spendenabzugs verbessert und vereinheitlicht
 Vom Gesamtbetrag der Einkünfte können Bürgerinnen und Bürger 

künftig Spenden bis zur Höhe von 20 Prozent des Gesamtbetrags der 
Einkünfte abziehen. Bislang betrugen diese Prozentsätze uneinheitlich 
je nach Zweck 5 Prozent (kirchliche, religiöse, besonders förderungs-
würdige gemeinnützige Zwecke einschließlich Sport) und 10 Prozent 
(wissenschaftliche, mildtätige, kulturelle Zwecke).

 Die alternative Abzugsgrenze von bislang 2 Promille der Umsätze, Löh-
ne und Gehälter, die vor allem bei Unternehmensspenden eine Rolle 
spielt, wurde auf 4 Promille erhöht.

Das neue „Ehrenamtsgesetz“ und weitergehende steuerliche Grundlagen
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1.4.  Unbegrenzter Spendenvortrag ersetzt Großspendenregelung 
 Die bisherige Großspendenregelung, nach der Spenden über 25.565 

Euro bei Überschreiten der vorgenannten Höchstsätze ein Jahr zurück 
und bis zu fünf Jahre vorgetragen werden konnten, entfällt. Dafür sind 
künftig alle Spenden – soweit sie wegen der Höchstsätze in einem Jahr 
nicht berücksichtigungsfähig sind – zeitlich unbegrenzt in nachfolgende 
Jahre vortragsfähig.

1.5.  Vereinfachter Spendennachweis bis 200 Euro 
 Der so genannte vereinfachte Spendennachweis mittels Überweisungs-

träger/ Einzahlungsbeleg ist jetzt für Einzelspenden bis 200 Euro mög-
lich (bisher 100 Euro).

 Dabei muss es sich bei dem Empfänger zum einen um eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts handeln. Zum anderen kann der Emp-
fänger aber auch eine gemeinnützige Einrichtung/Verein/Verband oder 
eine politische Partei sein, wobei dann aber die Einzahlung mit einem 
von ihm erstellten Einzahlungsbeleg erfolgen muss, der Angaben über 
die Freistellung von der Körperschaftsteuer und einen Hinweis dazu 
erhält, ob es sich um eine Spende oder einen Mitgliedsbeitrag handelt.

 Bitte beachten: Für eine unrichtig ausgestellte Spendenbescheinigung 
muss mit einem Satz von 30 Prozent gehaftet werden (bisher 40 Pro-
zent). Nicht abziehbar sind Mitgliedsbeiträge an Körperschaften (Verei-
ne), die dem Sport, der  Heimatpflege und bestimmten Freizeitgestal-
tungen dienen.

1.6.  Wirtschaftliche Betätigung bei Einnahmen bis 35.000 Euro 
 ertragsteuerfrei 
 Bei steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben gemeinnüt-

ziger Vereine, Verbände oder Einrichtungen wurde die so genann-
te Geringfügigkeitsgrenze bei den Einnahmen von bisher 30.678 Euro 
auf 35.000 Euro erhöht. Bis zu diesem Betrag unterliegen Einnahmen 
aus wirtschaftlichen Betätigungen (z.B. Vereinsgaststätte, Sommer-
fest, Werbung) künftig nicht der Körperschaftsteuer und der Gewerbe-
steuer. 

 Ebenfalls auf 35.000 Euro angehoben wird die Zweckbetriebsgrenze 
für sportliche Veranstaltungen. 

Das neue „Ehrenamtsgesetz“ und weitergehende steuerliche Grundlagen
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2. Neuregelungen nur für Stiftungen 
      (Für die Volkssolidarität zurzeit von nachrangiger Bedeutung)

2.1.  Wegfall des bisherigen Sonderabzugsbetrags von 20.450 Euro
 Bei Zuwendungen an Stiftungen konnte bisher neben den allgemeinen 

Höchstsätzen zusätzlich ein besonderer Abzugsbetrag von 20.450 Euro 
in Anspruch genommen werden. Dieser Abzugsbetrag ist gestrichen 
worden, weil er häufig missbräuchlich verwendet wurde.

2.2.  Erhöhung des Stiftungsstockspendenbetrags auf eine Million Euro
Der erweiterte Abzugsbetrag für Spenden/Zuwendungen in den Ver-
mögensstock einer Stiftung wurde von bisher 307.000 Euro auf eine 
Million Euro erhöht. Dieser Abzugsbetrag kann nach wie vor auf 
Antrag des Steuerpflichtigen auf bis zu zehn aufeinander folgende Ver-
anlagungszeiträume verteilt werden. Während aber bislang Stiftungs-
stockspenden nur im Zusammenhang mit einer Stiftungsneugründung 
zusätzlich begünstigt waren, kann dieser Abzugsbetrag künftig auch 
für Zuwendungen an bereits länger bestehende Stiftungen in Anspruch 
genommen werden. 

Das neue „Ehrenamtsgesetz“ und weitergehende steuerliche Grundlagen



8 Die neuen Regelungen im Einzelnen – 
Aufwandsentschädigungen



10 11

Erhöhte Freibeträge bei Aufwandsentschädigungen möglich – erhöhter 
Übungsleiterfreibetrag

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass für bestimmte ehrenamtliche 
Tätigkeiten in einer gemeinnützigen Körperschaft, in einem gemeinnützigen 
Verein oder Verband eine pauschale Aufwandsentschädigung (Übungsleiter-
pauschale) gewährt werden kann. Das ist oft in Sportvereinen oder ähnlichen 
Vereinigungen der Fall, weshalb diese Aufwandsentschädigungen auch als 
Übungsleiterpauschale bezeichnet wurde. In der Volkssolidarität sind derartige 
Aufwandsentschädigungen bisher eher selten.

Mit dem neuen Gesetz zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
(kurz: Ehrenamtsgesetz) wurde nun der Freibetrag bei Aufwandsentschädi-
gungen bzw. Vergütungen für nebenberufliche, ehrenamtliche Tätigkeiten, 
die Übungsleiterpauschale (nach § 3 Nr. 26 Einkommenssteuergesetz) von 
1.848 Euro auf 2.100 Euro im Jahr, rückwirkend zum 1. Januar 2007, angeho-
ben.

Diese steuerfreie pauschale Aufwandsentschädigung gilt unter anderem für 
folgende ehrenamtliche Tätigkeiten:
>  Lehr- und Vortragstätigkeiten, Ausbildungsleistungen, Mentortätigkeiten,
>  Leiter einer Arbeitsgemeinschaft,
>  Mannschaftsbetreuer (Sportverein),
>  Leitung von Jugendgruppen,
>  verantwortliche Tätigkeit in der Erste-Hilfe-Ausbildung,
>  Alten-, Kranken-, Behinderten- und Kinderbetreuung bzw. -pflege,
>  Mütterberatung,
>  Dirigent und Chorleitung,
>  verantwortliche künstlerische Tätigkeiten.

Nicht begünstigt ist die Tätigkeit als gesetzlicher Betreuer nach § 1835a BGB.
Der pauschale Freibetrag ist unabhängig davon, ob die ehrenamtliche Tätig-
keit aus einer Arbeitnehmerstellung oder aus einer selbstständigen Tätigkeit 
im Sinne des § 18 EStG heraus erfolgt.
Dabei muss eine Tätigkeit zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder 
kirchlicher Zwecke in entsprechenden Organisationen ausgeübt werden, 
zum Beispiel in gemeinnützigen Körperschaften, gemeinnützigen Vereinen/
Verbänden wie die Volkssolidarität und Einrichtungen der Wohlfahrtspflege.

Das Gesetz zur weiteren Stärkung des 
bürgerschaftlichen Engagements im Einzelnen
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Bitte beachten: Die steuerfreie pauschale Aufwandsentschädigung  gilt u. a. 
nicht für folgende Tätigkeiten:
> Vorstand (in seiner Tätigkeit als Vorstand, also auch nicht für Vorstände 

einer Mitgliedergruppe, eines Kreis-, Stadt- oder Regionalverbandes usw. 
der Volkssolidarität),

> Mitglied in einem Beirat oder ähnlichen Gremien,
> Kassenwart und Beitragskassierer, Zeitschriftenverteiler,
> Reinigungspersonal.

Der Gesetzgeber geht grundsätzlich davon aus, dass ein sogenanntes „ver-
antwortliches Ehrenamt“ als Vorstand eine unbezahlte Tätigkeit ist. 

Die steuerfreie pauschale Aufwandsentschädigung gilt ebenso nicht für Tätig-
keiten in Gewerkschaften, in Parteien und politischen Vereinen. 

Anwendungsbereich dieser Regelung: Wer kann diese Regelung nutzen?
Unter den vorher genannten Voraussetzungen kann diese Freibetragsrege-
lung für erhaltene Aufwandentschädigungen bei ehrenamtlicher Tätigkeit 
genutzt werden
> von Erwerbstätigen bei ihrer jährlichen Einkommenssteuererklärung,
> von Rentnerinnen/Rentnern und Ruhestandsgeldbeziehern, die nach dem 

Alterseinkünftegesetz („nachgelagerte Besteuerung der Rente“) eine Steu-
ererklärung abgeben müssen oder wollen.

Wichtig für Erwerbstätige, die in der Volkssolidarität ehrenamtlich tätig 
sind:
Wenn Erwerbstätige aus der ehrenamtlichen Tätigkeit für die Volkssolida-
rität Einnahmen haben – zum Beispiel eine Aufwandsentschädigung erhal-
ten – und diese Einnahmen den Freibetrag von 2.100 Euro/Jahr übersteigen, 
dann können diese mit Werbungskosten bzw. Ausgaben verrechnet werden, 
die mit den steuerfreien Einnahmen aus der ehrenamtlichen Tätigkeit in einem 
unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen.
Außerdem gilt: Liegt ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis des ehrenamt-
lich Tätigen vor (Arbeitnehmerstatus), ist in jedem Fall der Arbeitnehmer-
Pauschbetrag (920 Euro) anzusetzen, soweit er nicht bei anderen Arbeitsver-
hältnissen bereits genutzt wurde. Falls die nachzuweisenden Werbungskosten 
über dem Pauschbetrag liegen, ist es somit von Vorteil, nicht den Pauschbe-
trag in Anspruch zu nehmen, sondern die tatsächlichen Werbungskosten zu 
belegen und umgekehrt.

Das Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements im Einzelnen
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Im übertragenen Sinne gilt das auch bei Steuererklärungen für Rentnerinnen/
Rentner sowie Ruhestandsgeldbeziehern.

Was ist eine Nebentätigkeit?
Eine Nebentätigkeit ist dann gegeben, wenn sie nicht mehr als ein Drittel der 
Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzeiterwerbs in Anspruch nimmt und eine 
Abgrenzung zum Hauptberuf möglich ist.
(Urteil des BFH vom 30.3.1990 (VI R 188/87)

Wenn es Unklarheiten bezüglich des Nebentätigkeitscharakters gibt, ist es 
sinnvoll, eine „Anrufungsauskunft“ (§ 42e EStG) beim zuständigen Finanzamt 
einzuholen.

Gut zu wissen: Minijob und Übungsleiterpauschale sind kombinierbar
Gemeinnützige Vereine und auch gemeinnützige GmbHs haben (bereits seit 
2003) einen größeren Gestaltungsspielraum für den Einsatz von „Übungslei-
tern“. Dadurch wird die Einsatzplanung erleichtert. Es ist möglich, einen Mini-
job mit der steuerfreien Aufwandsentschädigung in Höhe von bis zu 2.100 
Euro/Jahr zu kombinieren.
Bei der Kombination von Minijob und Übungsleiterpauschale kann monat-
lich ein Betrag bis zu insgesamt 575 Euro (Minijob in Höhe von 400 Euro und 
in Höhe von 175 Euro) vom Verband bzw. von der Einrichtung für die gleiche 
Tätigkeit ausgeschöpft werden.
Der steuerfreie Jahresbetrag kann in Raten (monatlich mit 175 Euro) oder im 
Block (jeweils zum Jahresbeginn bzw. zu Beginn der Beschäftigung) berech-
net werden. Die Einnahmen aus dem Minijob sind für die Arbeitenden steuer- 
und abgabenfrei.

Beispiel: Frau Fröhlich betreut drei Mal in der Woche eine Kindergruppe bei 
einem Kreisverband der Volkssolidarität. Vom Kreisverband erhält sie für diese 
„Übungsleitertätigkeit“ monatlich 550 Euro. Davon werden 175 Euro monat-
lich als steuerfreie Aufwandsentschädigung für „Übungsleiter“ abgerechnet, 
375 Euro werden als Minijob abgerechnet. Der Kreisverband als Arbeitgeber 
hat mit der Übungsleiterpauschale keine weiteren Kosten. Kosten entstehen 
für den Kreisverband aus dem Minijob von 375 Euro. Hier sind Pauschbeiträ-
ge zur Kranken- und Rentenversicherung von insgesamt 28 Prozent (13 Pro-
zent KVt, 15 Prozent RV) sowie die einheitliche Pauschsteuer von 2 Prozent 
(Insgesamt 30 Prozent) zu zahlen.

Das Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements im Einzelnen
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Hinweise: 
1. Wegen bestehender „Fallstricke“ sollten solche Gestaltungen mit 

Ihrem Steuerberater abgestimmt werden. (Hinweis auch auf das unter 
www.vibes.de abrufbare Vertragsmuster für die freie Mitarbeit als Übungs-
leiter.)

2. Die Übungsleiterpauschale (2.100 Euro) und auch Ehrenamtspauscha-
le (500 Euro) werden nicht auf evtl. Leistungen der Agentur für Arbeit im 
Rahmen der Arbeitslosigkeit angerechnet. 

Neu: Die Ehrenamtspauschale

Das Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements hat 
einen weiteren Freibetrag für alle ehrenamtlichen Tätigkeiten neu einge-
führt – die Ehrenamtspauschale. Sie gilt ebenfalls rückwirkend seit dem 1. 
Januar 2007.

Dieser neue Freibetrag für Vergütungen aus allen ehrenamtlichen Nebentätig-
keiten im gemeinnützigen Bereich ist gültig auch für Ehrenämter, die nicht die 
Übungsleiterpauschale in Anspruch nehmen können (z. B. Vereinsvorstände).
Sie wirkt praktisch als neue steuerfreie Pauschale für erhaltene Aufwandsent-
schädigung bis zur Höhe von 500 Euro im Jahr (§ 3 Nr. 26a EStG).

Für die steuerliche Bewertung und Behandlung gelten die gleichen Regelun-
gen wie für den Übungsleiterfreibetrag.

Wichtig!  Bei der Ehrenamtspauschale gibt es keine Beschränkung auf 
bestimmte Tätigkeitsfelder. 

Ehrenamtlich Engagierte können diesen neuen Freibetrag in Anspruch neh-
men, wenn die Tätigkeit nur nebenberuflich, also mit nicht mehr als einem 
Drittel der üblichen Arbeitszeit ausgeübt wird und nicht der hauptberuflichen 
Tätigkeit entspricht.
Zum anderen muss der Auftraggeber eine öffentliche Körperschaft, eine 
gemeinnützige Organisation/Verein/Verband wie die Volkssolidarität oder 
eine kirchliche Institution sein.

Das Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements im Einzelnen
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Wichtig! Für die Nutzung der Ehrenamtspauschale müssen zuvor Aufwand-
sentschädgungen des Vereins an die Engagierten geflossen sein und der Auf-
wand muss evtl. dem Finanzamt gegenüber glaubhaft gemacht werden.
Die Pauschale kann also nicht „einfach so“, als eine Art Steuerfreibetrag für 
ehrenamtliche Tätigkeiten genutzt werden!

Bitte beachten! Sollten Ehrenamtlich Tätige die neue Ehrenamtspauscha-
le nutzen wollen, dann können sie nicht gleichzeitig auch noch die Übungs-
leiterpauschale nutzen. Eine Koppelung der Übungsleiterpauschale mit der 
Ehrenamtspauschale ist nicht möglich.
Möglich ist aber, dass die Ehrenamtspauschale „angepasst“ wird, so dass per 
Saldo beim Verein kein „Geld“ abfließt und der Begünstigte einen Vorteil in 
Form des Spendenabzugs hat.

Wichtig! Empfehlenswert ist, dass die Satzung die Zahlung einer Ehrenamts-
pauschale ermöglicht, wenn dies bereits Praxis ist oder vorgesehen ist. Hier 
bietet sich folgende Klausel an: „Organmitglieder können für ihre Ttigkeit 
eine angemessene Vergütung erhalten“. 

Das Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements im Einzelnen
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Gemeinnützige Zwecke

Was gemeinnützige Zwecke in steuerrechtlicher Hinsicht sind, wurde bisher in 
der so genannten Abgabenordnung (AO) und in bestimmten Anlagen, unter 
anderem in einer Anlage zur Einkommensteuer-Durchführungsverordnung, 
bestimmt. 
Diese bisherige, in unterschiedlichen Gesetzestexten befindliche Aufzählung 
von gemeinnützigen Zwecken wurden zu einem neuen Katalog der gemein-
nützigen Zwecke in der Abgabenordnung (AO) zusammengeführt. Neu auf-
genommen wurde die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements als 
eigener gemeinnütziger Zweck. Erweiterungen dieses Kataloges sollen künftig 
durch die (Länder-) Finanzbehörden möglich sein.

Steuerbegünstigungen werden gemeinnützigen Organisationen vom Staat 
gewährt wegen des Subsidiaritätsprinzips.

Definition: Subsidiaritätsprinzip
Subsidiarität (vom lateinischen „subsidium“: Hilfe, Reserve) ist eine politische 
und gesellschaftliche Maxime und stellt Selbstverantwortung vor staatliches 
Handeln. Demnach sind bei einer staatlich zu lösenden Aufgabe zuerst und im 
Zweifel die untergeordneten, lokalen Glieder wie Stadt, Gemeinde oder Kom-
mune für die Umsetzung zuständig, während übergeordnete Glieder zurück-
treten.
Die Subsidiarität tritt unter der Bedingung ein, dass das untergeordnete Glied 
in der Lage ist, die Probleme und Aufgaben eigenständig lösen zu können. 
Gleichwohl soll das kleinste Glied nicht überfordert werden und die überge-
ordnete Ebene ggf. unterstützend tätig werden. 
Vereine und andere Organisationen werden in dieser Sicht als eher in der 
Lage gesehen, den Menschen vor Ort zu helfen, weil sie näher an den Betrof-
fenen sind als der oft weit entfernte Staat. Also werden dem Staat Gemein-
wohlaufgaben abgenommen, die er sonst mit öffentlichen Geldern finan-
ziert selbst wahrnehmen müsste. (nach: Wikipedia – die freie Enzyklopädie 
www.wikipedia.de)
Eine steuerliche Begünstigung tritt dann ein, wenn der Verein gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgt. Diese steuerliche Begünstigung 
beinhaltet eine Befreiung von den Ertragsteuern (Körperschaftssteuer, Gewer-
besteuer) und andere steuerliche Erleichterungen (vgl. z. B. Umsatzsteuer).

Erweiterte Bestimmung: was ist gemeinnützig, 
steuerbegünstigt und förderwürdig
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Wichtig! Der gemeinnützige Zweck eines Vereins muss in der Satzung sehr 
konkret beschrieben sein. Es muss erkennbar sein, welche bestimmten steu-
erbegünstigten Zwecke der Verein verfolgen will. Die Satzung soll ebenfalls 
darstellen, wie und auf welche Weise der Verein die gemeinnützigen Zwecke 
erreichen will. Die Satzung muss so gestaltet sein, dass anhand der Satzung 
die Voraussetzungen von Steuerbegünstigungen überprüft werden können.

Voraussetzungen für die Anerkennung als gemeinnützige, steuerbegünstigte 
Körperschaft, Verein oder Verband
Steuerbegünstigt können nur eingetragene/nicht eingetragene Vereine sein 
und GmbHs, AGs, Stiftungen (Körperschaften nach § 1 Abs. 1 KStG), nicht 
jedoch Personengesellschaften, GmbH & Co. KGs  und auch keine Einzelper-
sonen. Ebenso gelten Untergliederungen von Vereinen, zum Beispiel Mitglie-
dergruppen der Volkssolidarität, nicht als selbstständige Rechtssubjekte (siehe 
§ 51 S.3 Abgabenordnung, AO).
Die Gemeinnützigkeit wird vom Finanzamt geprüft. Dieses versendet nach 
der Prüfung so genannte Freistellungsbescheide, aus denen hervorgeht, ob 
der Verein gemeinnützig ist und damit steuerbegünstigt und berechtigt ist, 
steuerlich abzugsfähige Spenden zu erhalten.

Das neue „Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engage-
ments“ brachte Veränderungen bei den Bestimmungen zur Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit. Bisher gab es lediglich beispielhafte Aufzählungen gemein-
nütziger Zwecke, nunmehr gibt es einen Katalog gemeinnütziger Zwecke. 
Hierin wurde „die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements“ neu auf-
genommen.

Die §§ 51 bis 68 Abgabenordnung (AO) geben darüber detaillierte Auskunft. 

Gemeinnützige Zwecke (§ 52 AO)
Hier findet sich ein abgeschlossener Katalog von nunmehr 25 gemeinnützigen 
Zwecken von (1.) der Förderung von Wissenschaft und Forschung bis zu der 
(25.) Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. Diese 25 gemeinnützi-
gen Zwecke sind zu finden im § 52 Abgabenordnung.

Mildtätige Zwecke (§ 53 AO)
Hier sollen Personen selbstlos unterstützt werden, die aufgrund körperlicher, 
seelischer, geistiger oder wirtschaftlicher Gründe hilfebedürftig sind.

Erweiterte Bestimmung: was ist gemeinnützig, steuerbegünstigt und förderwürdig
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Kirchliche Zwecke (§ 54 AO)
Hier geht es um die Förderung der großen öffentlich-rechtlichen Kirchenge-
meinschaften

Definition: Gemeinnützigkeit
Steuerbegünstigt im Sinne der Gemeinnützigkeit sind danach diejenigen Zwe-
cke, die der Allgemeinheit dienen, die ausschließlich, unmittelbar und selbst-
los verwirklicht werden. Die Gemeinnützigkeit verlangt auch, dass die finan-
ziellen Mittel zeitnah – bei der Volkssolidarität im Kreislauf ihrer sozialen 
Arbeit – verwendet werden und die tatsächliche Geschäftstätigkeit in Über-
einstimmung mit dem in der Satzung formulierten Vereinszweck steht.

Der Allgemeinheit dienen heißt, dass die Tätigkeit des Vereins darauf gerich-
tet sein muss, die Allgemeinheit zu fördern. 
Eine Förderung der Allgemeinheit kommt insoweit insbesondere in den in § 
52 Abs. 2 AO ausdrücklich genannten Bereichen in Betracht (z.B. die Förde-
rung der Wissenschaft und Forschung, der Bildung und Erziehung, der Kunst 
und Kultur, des Denkmalschutzes, der Jugend- und Altenhilfe, des öffentli-
chen Gesundheitswesens, des Sports, etc.) Eine Förderung der Allgemein-
heit liegt nicht vor, wenn der Kreis der Personen, dem die Förderung zugute 
kommt, fest abgeschlossen ist (§ 52, Abs.1, Satz 2, AO).

Im Weiteren sind folgende wesentliche Grundsätze zu beachten:
Ausschließlichkeit heißt, dass im Satzungszweck kein nichtbegünstigter Zweck 
mitangegeben werden darf (§ 56 AO) und der Verein/Verband insbesondere 
die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verfolgt.

Unmittelbarkeit heißt, dass durch den Verein selbst oder bedingt auch durch 
Hilfspersonen die begünstigten Zwecke verwirklicht werden (§ 57 AO).

Selbstlosigkeit heißt, dass nicht „in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke 
... verfolgt“ werden, dass „die Mittel der Körperschaft ... nur für satzungsge-
mäße Zwecke verwendet werden“, keine Rückzahlung des Vereinsvermögens 
erfolgt und keine unverhältnismäßig hohen Vergütungen gezahlt werden.
Sowie, dass z. B. im Falle der Vereinsauflösung das Vermögen für andere steu-
erbegünstigte Zwecke verwendet wird (§ 55 AO).

Also darf eine gemeinnützige Körperschaft nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke – zum Beispiel gewerbliche Zwecke oder sonstige Erwerbs-

Erweiterte Bestimmung: was ist gemeinnützig, steuerbegünstigt und förderwürdig
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zwecke – verfolgen. Im Vordergrund muss immer deutlich der ideale Zweck 
stehen! (nach § 55 Abs. 1 Satz 1 AO)

Hinweis zur Mittelverwendung für die Mitgliederwerbung:
Bis 2003 galt eine 10 Prozent-Regelung für die Werbung neuer Mitglie-
der, d. h. es durften nur bis max. 10 Prozent der Verwaltungsausgaben für 
die Mitgliederwerbung ausgegeben werden. Nunmehr gilt ein allgemei-
ner Höchstbetrag von insgesamt 50 Prozent für alle Verwaltungsausga-
ben, in welche die Mitgliederwerbung eingeschlossen ist. Die Kosten für 
die Mitgliederwerbung dürfen also zusammen mit den anderen Verwal-
tungsausgaben insgesamt nicht 50 Prozent der Einnahmen des gemeinnüt-
zigen Vereins übersteigen. Dies ist für die Mitgliederwerbung von Vereinen 
eine deutliche Verbesserung, da im Rahmen der gesamten Verwaltungskos-
ten mehr Mittel dafür bereit gestellt werden können. (OFD Magdeburg - 
15.04.2004 S 0174 - 16 - St 217)

Zeitnahe Mittelverwendung heißt, dass der Verein seine Mittel grundsätzlich 
vollständig und stets zeitnah (fortlaufend) für die steuerbegünstigten Zwecke 
zu verwenden hat. Eine zeitnahe Verwendung der Mittel liegt grundsätzlich 
noch vor, wenn die in einem Geschäftsjahr zugeflossenen Mittel im Laufe des 
folgenden Jahres für die steuerbegünstigten Zwecke tatsächlich verwendet 
werden. In bestimmten Fällen lässt das Gesetz Ausnahmen von der zeitnahen 
Mittelverwendung zu (Rücklagenbildungen).

Hinweis zur Vermögensbindung
Die Vermögensbindung (§ 55, Abs. 1, Nr.4 in Verbindung mit § 61 AO) soll 
verhindern, dass Mittel einer steuerbegünstigten Körperschaft in Bereiche flie-
ßen, die nicht steuerbegünstigt sind. Dies könnte beispielsweise bei einer Auf-
lösung des Vereins oder durch Änderung des Vereinszwecks in einen nicht 
steuerbegünstigten Vereinszweck geschehen. Das Vermögen der als gemein-
nützig anerkannten Körperschaft muss also für gemeinnützige Zwecke erhal-
ten bleiben.
Falls –  aus welchen Gründen auch immer – die Vermögensbindung durch 
eine Satzungsänderung aufgegeben wird, wird sich unmittelbar ein Verlust 
der Gemeinnützigkeit ergeben. Dieser kann sich dann für zehn Jahre rückwir-
kend auswirken. Hierdurch können erhebliche steuerliche Nachforderungen 
entstehen.

Erweiterte Bestimmung: was ist gemeinnützig, steuerbegünstigt und förderwürdig



20 21

Sonderfall: Freiwilligenagenturen
Einige Gliederungen der Volkssolidarität sind mittlerweile Träger von Frei-
willigenagenturen geworden. Bis vor kurzem waren Freiwilligenagenturen 
und -zentren, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, das freiwillige bür-
gerschaftliche und ehrenamtliche Engagement in den steuerbegünstigten 
Bereichen zu fördern, nicht steuerlich begünstigt. Deshalb haben sich die 
Träger der Freiwilligenagenturen auch als Bildungsanbieter verstehen müs-
sen. Denn Bildungsarbeit war bislang als gemeinnütziger Zweck anerkannt. 
Durch das neue Ehrenamtsgesetz ist nun auch die Förderung des bürger-
schaftlichen Engagements selbst eine unmittelbare steuerbegünstigte Tätig-
keit.

Übereinstimmung von tatsächlicher Geschäftsführung und Satzungs- bzw. 
Vereinszweck heißt, dass die tatsächliche Geschäftsführung des Vereins/
Verbandes mit der Satzung übereinstimmt und im Einklang mit den Forderun-
gen der Satzung zur Gemeinnützigkeit handelt (Verfolgung gemeinnütziger 
Zwecke, Verwendung der Mittel für gemeinnützige Zwecke).

Wichtig ist vor allem, dass die tatsächliche Geschäftsführung des Vereins (also 
das konkrete Handeln des Vereins) mit dem in der Satzung angegebenen 
Zweck übereinstimmt. Dies gilt über den gesamten Zeitraum der Existenz des 
Vereins. Der Verein muss dies z. B. durch ordnungsgemäße Aufzeichnungen 
über seine gesamten Einnahmen und Ausgaben für sämtliche Tätigkeitsfelder 
nachweisen (§ 63 AO).

Im Zeitenlauf können sich natürlich die Vereinsaktivitäten fortentwickeln und 
ändern. Deshalb sollte von Zeit zu Zeit der in der Satzung verankerte Vereins-
zweck immer wieder mit den tatsächlichen Aktivitäten verglichen werden. 
Manchmal kann dann eine Satzungsänderung notwendig werden.
Hinzuweisen ist auch darauf, dass Verluste im steuerpflichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb grundsätzlich schädlich für die Gemeinnützigkeit sind 
(BMF-Schreiben vom 19.10.1998).

Erweiterte Bestimmung: was ist gemeinnützig, steuerbegünstigt und förderwürdig
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Sonderfall: Steuerlich unschädliche Betätigungen bei Fördervereinen
Wir haben uns schon damit befasst, dass im Regelfall die Gemeinnützigkeit 
an die unmittelbare Verwirklichung des gemeinnützigen Zwecks gebunden 
ist. Noch einmal zu Erinnerung: ein Verein ist dann gemeinnützig, wenn 
er seinen gemeinnützigen Zweck direkt und ohne Umwege verfolgt. In 
bestimmten Fällen jedoch wird mittlerweile die Forderung der unmittelba-
ren Zweckverwirklichung weiter ausgelegt. Im § 58 der Abgabenordnung 
sind diese Fälle aufgeführt. Hier ist nachzulesen, dass beispielsweise auch 
Spendensammelvereine oder Fördervereine als steuerbegünstigt gelten.
Spendenvereine oder Fördervereine haben meist nicht die unmittelba-
re Aufgabe, „Gutes zu tun“. Sondern sie sollen dazu verhelfen, „Gutes zu 
tun“ –  meist, indem sie Geld für Einrichtungen sammeln, die dann enga-
giert fürs Gemeinwohl aktiv sind.
Wenn nun ein Förderverein bspw. für einen anderen Verein oder eine Ein-
richtung Mittel sammelt, die dann durch den anderen Verein oder die Ein-
richtung für als gemeinnützig anerkannte und damit steuerbegünstigte 
Zwecke eingesetzt werden, gilt für die Voraussetzung der Unmittelbarkeit 
(§ 57 AO) eine Ausnahme (§ 58 Nr.1 und 2 AO).
Allerdings: Natürliche Personen dürfen von Fördervereinen nicht geför-
dert werden. Und: Auch die Förderung eines gemeinnützigen Projekts eines 
nicht steuerbegünstigten Trägers ist nicht möglich.
Sinn dieser Regelung ist die Verhinderung der Vorschaltung von gemein-
nützigen Spendensammelvereinen vor gewerblichen, auf Gewinnerzielung 
orientierte Einrichtungen (private Pflege- Unternehmen oder – heime, die 
meist normale GmbHs sind mit Gewinnausschüttung an Gesellschafter).
Die Fördervereine müssen allerdings die Mittel zeitnah an den zu fördern-
den Verein abführen. Fördervereinen ist die Weitergabe von Mitteln an 
andere gemeinnützige Körperschaften erlaubt. Aber auch andere gemein-
nützige Vereine können ihre Mittel an andere gemeinnützige Vereine oder 
Einrichtungen weitergeben. Voraussetzungen: die Höhe der weitergegebe-
nen Mittel dürfen fünfzig Prozent der Vereinseinnahmen nicht überschrei-
ten.

Erweiterte Bestimmung: was ist gemeinnützig, steuerbegünstigt und förderwürdig
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Verlust der Gemeinnützigkeit
Als gemeinnützig anerkannte Vereine/Institutionen können ihre Gemeinnüt-
zigkeit wieder verlieren. Dies geschieht durch Anordnung des Finanzamts.
Mögliche Gründe dafür können sein:
> Aufwendungen für Spendenwerbung oder 
> Aufwendungen für die Vereinsverwaltung überschreiten ein bestimmtes 

Maß,
> erhebliche Veruntreuungen.

Es muss also immer ein dem gemeinnützigen Satzungszweck entsprechendes 
Verhalten in finanzieller Hinsicht eingehalten werden.

Spenden für gemeinnützige Organisationen

Das neue Gesetz zur weiteren Stärkung des Bürgerschaftlichen Engage-
ments hat auch Auswirkungen auf das Spendenrecht. Hier hat das Gesetz in 
der geänderten Abgabenordnung (AO) das bisherige Spendenrecht und das 
Gemeinnützigkeitsrecht zusammengefasst und damit vereinheitlicht.
Bisher wurde zwischen besonders förderungswürdigen und anderen gemein-
nützigen Zwecken (die bisher spendenrechtlich nicht berücksichtigt wurden) 
unterschieden. Diese Unterscheidung wurde aufgehoben. Damit sind nun alle 
gemeinnützigen Zwecke (im Sinne der Abgabenordnung) spendenrechtlich 
abzugsrelevant.

Außerdem wurde rückwirkend zum 1. Januar 2007:
> die Anhebung des Spendenabzugs,
> die Erhöhung der Beträge für den vereinfachten Zuwendungsnachweis und
> die Verringerung der Spendenhaftung festgesetzt.

Was sind Spenden?
Unter Spenden versteht das Gesetz freiwillige und unentgeltliche Gaben, 
ohne eine Gegenleistung zu erwarten, die zu Gunsten eines spendenbegüns-
tigten Vereins fließen. Unentgeltliche Arbeitsleistungen oder die kostenfreie 
Überlassung von Räumen gelten nicht als Spenden.
Nur wenn vertragliche Vereinbarungen bestehen, deren Erfüllung einklagbar 
ist und auf deren Entgeld verzichtet wird, um dies zu spenden, gelten auch 
Arbeitsleistungen als Spenden.

Erweiterte Bestimmung: was ist gemeinnützig, steuerbegünstigt und förderwürdig
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„Aufwendungen zu Gunsten einer zum Empfang steuerlich abzugsfähiger 
Zuwendungen berechtigten Körperschaft sind nur abzugsfähig, wenn ein 
Anspruch auf die Erstattung der Aufwendungen durch Vertrag oder Satzung 
eingeräumt und auf die Erstattung verzichtet worden ist. Der Anspruch darf 
nicht unter der Bedingung des Verzichts eingeräumt worden sein.“ (§ 10b 
Abs.3 EStG)
Beispiel: Ein Vereinsmitglied ist Maler und renoviert das Vereinsbüro mit 
Nebenräumen gegen Honorar von 2.500 Euro. Der Maler kann dieses Hono-
rar dem Verein spenden; muss es aber gleichzeitig auch als Einnahme versteu-
ern. Wurde dagegen vor der Renovierungs- und Malerarbeit keine Vergütung 
vereinbart und ist deshalb eine unentgeltliche Arbeitsleistung anzunehmen, 
bedeutet dies für den Verein, dass dem Maler für die Arbeitsleistung auch kei-
ne Spendenquittung ausgestellt werden darf.

Spendenabzug
Generell bis zu 20 Prozent der Summe aller steuerlichen Jahreseinkünfte 
(Gesamtbetrag der Einkünfte) von Personen können als Spenden steuerlich 
geltend gemacht werden.

Aufwandsspenden
Vereinsmitglieder können die Telefonkosten, Internetkosten, Fahrtkosten die 
ihnen im Zusammenhang mit der Vereinsarbeit entstehen, ihrem Verein spen-
den. Allerdings müssen diese sogenannten Aufwandsspenden vom Finanz-
amt anerkannt werden. Dies geschieht durch detaillierte Aufzeichnungen 
(Telefoneinzelnachweise etc.); so muss bei Aufwandsspenden von Fahrtkos-
ten bei jeder einzelnen Fahrt erkennbar sein, dass diese für den begünstigten 
Zweck ausgeführt wurde. Die Spender müssen im Einzelnen belegen, in wel-
cher Eigenschaft (z. B. als Vereinsvorstandsmitglied), weshalb und wann sie 
tätig waren und Angaben zur Fahrtstrecke machen. Pauschale Angaben sind 
nicht ausreichend.

Spendennachweise
Generell gelten nun vereinfachte Spendennachweise:
Die Beitragsgrenze für den vereinfachten Spendennachweis ist möglich für 
Spenden bis 200 Euro (vorher bis 100 Euro), diese kann vom Spender durch 
einen Bareinzahlungsbeleg oder durch eine Buchungsbestätigung nachgewie-
sen werden.

Erweiterte Bestimmung: was ist gemeinnützig, steuerbegünstigt und förderwürdig
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Dieser Beleg muss folgende Informationen aufweisen:
> der Empfänger muss eine gemeinnützige Körperschaft (Verein/Verband) sein,
> auf dem vom Empfänger hergestellten Überweisungsbeleg muss der steuer-

begünstigte Zweck und
> Angaben über die Freistellung des Vereins von der Körperschaftssteuer 

(Gemeinnützigkeit) aufgedruckt sein,
> Angaben, ob es sich um eine Spende oder um einen Mitgliedsbeitrag han-

delt.

Es ist sinnvoll für die Gliederungen der Volkssolidarität, entsprechende Vor-
drucke von Einzahlungsbelegen für interessierte Spender bereitzustellen. Dann 
kann beim Ausfüllen nichts falsch gemacht werden. Diese liegen im VS-Shop 
der Bundesgeschäftsstelle als Angebot vor. 
Spenden bis 200 Euro müssen vom Verein/Verband dem Spender also nicht 
durch eine Spendenquittung belegt werden.

Bei höheren Spendensummen allerdings sollten sogenannte Zuwendungsbestä-
tigungen ausgestellt werden.
Die Zuwendungsbestätigung muss von mindestens einer durch die Satzung 
oder durch Auftrag berechtigten Person unterzeichnet werden.

Spendenbescheinigungen müssen nach den amtlich vorgeschriebenen Vordru-
cken ausgestellt werden. Die von der Bundesgeschäftsstelle oder von den Lan-
desgeschäftsstellen ausgegebenen Vordrucke sollten dabei möglichst genutzt 
werden.

Sachspenden
Es ist möglich, neben Geld auch „Sachen“ zu spenden. Beispielsweise eine 
Computeranlage. Bei einer Sachspende muss folgendes beachtet werden:
> den Zeitpunkt der Spende,
> die genaue Bezeichnung und
> den Wert des Gegenstandes schriftlich festhalten.
Der Verein/Verband  muss die Sachspende bestätigen und gewährleisten, dass
die Verwendung ausschließlich zu steuerbegünstigten Zwecken erfolgt.

Manche Vereine bitten Unternehmen um Geld- und Sachspenden. Bei solchen 
Unternehmensspenden muss angegeben werden, ob es sich um Mittel aus 
dem Privat- oder Betriebsvermögen handelt. Bei einer Sachspende aus dem Pri-
vatvermögen muss die Spende mit dem Marktwert bewertet und dieser Wert 

Erweiterte Bestimmung: was ist gemeinnützig, steuerbegünstigt und förderwürdig
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muss vom Spender nachgewiesen werden. Man sollte also schriftliche Anga-
ben zum Alter, zum Neupreis, zum Zustand der Sachspende machen.
Sachspenden – entnommen aus dem Betriebsvermögen – sind mit dem Teil-
wert zu bewerten, können aber auch nach dem Buchwert bewertet werden. 
Die auf diesen Wert entfallende Umsatzsteuer ist ebenfalls als Spende absetz-
bar. 

Spenden-(Aussteller-)Haftung
Für falsche Spendenbestätigungen muss gehaftet werden. Entweder haf-
tet der Spender oder der Spendenempfänger. Gut zu wissen ist, dass in Haf-
tungsfällen die Haftungssummen abgesenkt wurden. So wurde die Haftung 
für zu Unrecht ausgestellte Spendenbestätigungen von 40  Prozent auf 30  
Prozent des Zuwendungsbetrages bei der Einkommens- und Körperschafts-
steuer abgesenkt. Dagegen wurde die bei Unternehmensspenden eventuell 
zusätzlich anfallende Haftung für entgangene Gewerbesteuer auf 15  Prozent 
erhöht.

Generell gilt: „Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Bestäti-
gung ausstellt (sog. Ausstellerhaftung), oder wer veranlasst, dass Zuwen-
dungen nicht zu den in der Bestätigung angegebenen steuerbegünstigten 
Zwecken verwendet werden (sog. Verwendungshaftung), haftet für die ent-
gangene Steuer. Diese ist mit 30  Prozent des zugewendeten Betrags anzu-
setzen“ (§ 10b, Abs.4, Satz 2 EStG). Diese Haftungssumme erhöht sich um 
15  Prozent für die entgangene Gewerbesteuer (§ 9, Nr. 5, GewStG), falls es 
sich um Unternehmensspenden handelt.
In der Regel haften hier die unterschreibenden Vorstände.

Bitte beachten: Es droht der Entzug der Gemeinnützigkeit im Falle von grob 
fahrlässiger oder vorsätzlicher Ausstellung von falschen Spendenbescheini-
gungen.

Erweiterte Bestimmung: was ist gemeinnützig, steuerbegünstigt und förderwürdig
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Neuregelungen für gemeinnützige Geschäftsbetriebe

Umsatzfreigrenze für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe
Die Umsatzfreigrenze für steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 
wurde von 30.678 Euro auf 35.000 Euro angehoben. 
Körperschaft- und Gewerbesteuern fallen bei als gemeinnützig anerkannten 
Vereinen, die sich lediglich auf ihren ideellen Bereich beschränken (also in kei-
ner Weise wirtschaftlich tätig werden), nicht an.

Freigrenze
Sofern die Brutto-Einnahmen aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen Aktivitä-
ten des Vereins 35.000 Euro/Jahr nicht überschreiten, ist dieser Verein von 
den Körperschaft- und Gewerbesteuern befreit. Diese Grenze gilt aber nicht 
für die Umsatzsteuer. Im Weiteren ist für Vereine/Verbände (nicht aber für 
GmbHs) der Freibetrag von 3.835 Euro zu beachten.

Bitte beachten! Wenn diese Grenze überschritten wird, sollte  ein Steuerbera-
ter konsultiert werden!
Vereine/Verbände sind rechtlich gesehen Körperschaften, damit unterliegen 
sie im Rahmen ihrer Einkünfte (z. B. aus Sponsoring!) dem Körperschaftsteu-
ergesetz (KStG), dem Gewerbesteuergesetz (GewStG), und mit ihren Einnah-
men aus Lieferungen und Leistungen dem Umsatzsteuergesetz (UStG).
Wie bekannt, bestehen – soweit es sich um gemeinnützige Tätigkeiten han-
delt – steuerlich Vergünstigungen.
 
Welche Steuern fallen wann in welcher Höhe an?
Vereinstätigkeiten lassen sich steuerlich so darstellen:
> ideeller Bereich,
> Vermögensverwaltung,
> Zweckbetrieb,
> steuerpflichtiger Wirtschaftsbetrieb.

Lediglich für den steuerpflichtigen Wirtschaftsbetrieb fallen Ertragssteuern, 
(Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer) an.

Die folgende Darstellung bezieht sich auf den Bereich des steuerpflichtigen 
Wirtschaftsbetriebs des Vereins bzw. Verbandes!

Erweiterte Bestimmung: was ist gemeinnützig, steuerbegünstigt und förderwürdig
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Die Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer
Die Körperschaftsteuer (KSt) ist abhängig von der Höhe eines eventuell 
erwirtschafteten Gewinns/Überschusses eines steuerpflichtigen Wirtschafts-
betriebs eines Vereins/Verbandes.

Gewinne sind zu ermitteln:
> durch eine Überschussermittlung – also durch den Vergleich der Ein-

nahmen mit den Ausgaben; buchhalterisch dient dazu eine Einnahmen/
Ausgabenrechnung (§ 4 Abs.3 Einkommensteuergesetz EStG),

> durch einen Vermögensvergleich – also durch die Erstellung einer Bilanz 
und einer Gewinn- und Verlustrechnung (GuV); dies geschieht durch die 
doppelte Buchführung.

Körperschaftssteuer ist relevant für den steuerpflichtigen Wirtschaftbetrieb 
und ist ab 2008 in Höhe von 16 Prozent (einschl. Solidaritätszuschlag vom zu 
versteuernden Gewinn) zu entrichten.

Bei der Gewerbesteuer (ebenfalls relevant für den steuerpflichtigen Wirt-
schaftsbetrieb) gibt es analog der Körperschaftsteuer einen Freibetrag von ca. 
3.900 Euro. Jenseits dessen muss je nach Ortsgemeinde ein bestimmter Steu-
erhebesatz (ca. 15 – 20  Prozent des Gewinns bei Überschreiten des Freibe-
trags) gezahlt werden.

Die Umsatzsteuer kann auch für den Zweckbetrieb und die Vermensverwal-
tung relevant werden (hier evtl. 7 Prozent).
Für Heranziehung zur Umsatzsteuer (USt) gibt es zwei Voraussetzungen:

Erstens muss es sich um so genannte steuerbare Umsätze handeln (z. B. Ver-
käufe oder sonstige Dienstleistungen an Kunden und Mitglieder, Eigenver-
brauch u. a.); vgl. § 1 UStG. Keine steuerbaren Umsätze sind z. B. öffentliche 
Zuschüsse, Schadensersatzleistungen. 

Zweitens muss es sich um Umsätze aus unternehmerischen Tätigkeiten han-
deln; hierzu zählen alle nachhaltigen Tätigkeiten, die zur Erzielung von Ein-
nahmen dienen, auch ohne Gewinnerzielungsabsicht.
Ein Verein erfüllt diese beiden Bedingungen, wenn er aktiv die Bereiche Ver-
mögensverwaltung, Zweckbetrieb und steuerpflichtiger Wirtschaftsbetrieb 
betreibt. In diesen Fällen gilt der Verein als Unternehmer!

Erweiterte Bestimmung: was ist gemeinnützig, steuerbegünstigt und förderwürdig
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In diesem wirtschaftlichen Bereich fallen steuerpflichtige Umsätze an, soweit 
keine Befreiungsvorschriften greifen. Insoweit können auch beim Finanzamt 
Vorsteuern geltend gemacht werden. Das heißt: Rechnungen aus dem ideel-
len Bereich dürfen nicht zum Vorsteuerabzug genutzt werden!
Aus Unternehmersicht handelt es sich bei der Umsatzsteuer um eine durch-
laufende Steuer – durchlaufend deshalb, weil der Unternehmer die veraus-
gabte Umsatzsteuer (sog. Vorsteuer) vom Finanzamt erstattet bekommt und 
die eingenommene Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen hat.

Nicht immer sind Umsätze zu versteuern, hier eine Übersicht von beispielhaf-
ten Befreiungen nach §4 UstG (Nr.18-25):

… (18) – die Leistungen der amtlich anerkannten Verbände der freien Wohl-
fahrtspflege und der freien Wohlfahrtspflege dienenden Körperschaften ..., 
die einem Wohlfahrtsverband als Mitglied angeschlossen sind, wenn
diese Unternehmer ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtäti-
gen oder kirchlichen Zwecken dienen...
die Leistungen unmittelbar dem nach der Satzung, Stiftung oder sonstigen 
Verfassung begünstigten Personenkreis zugute kommen und
die Entgelte für die in Betracht kommenden Leistungen hinter dem durch-
schnittlich für gleichartige Leistungen von Erwerbsunternehmen verlangten 
Entgelten zurückbleiben...
(22) – Vorträge, Kurse und sonstige Veranstaltungen wissenschaftlicher 
oder belehrender Art, die von ... Einrichtungen, die gemeinnützigen Zwe-
cken ... dienen, durchgeführt werden, wenn die Einnahmen überwiegend zur 
Deckung der Unkosten verwendet werden, andere kulturelle und sportliche 
Veranstaltungen, die von bestimmten Unternehmern durchgeführt werden, 
so weit das Entgelt in Teilnehmergebühren besteht;
(23) – die Gewährung von Beherbergung, Beköstigung und der üblichen 
Naturalleistungen durch Personen und Einrichtungen, wenn sie überwiegend 
Jugendliche für Erziehungs-, Ausbildungs- oder Fortbildungszwecke oder für 
Zwecke der Säuglingspflege bei sich aufnehmen, soweit die Leistungen an die 
Jugendlichen oder an die bei ihrer Erziehung, Ausbildung, Fortbildung oder 
Pflege tätigen Personen ausgeführt werden. Jugendliche sind im Sinne dieser 
Vorschrift alle Personen vor Vollendung des 27. Lebensjahres...;
(25) – die folgenden Leistungen der ... förderungswürdigen Träger der frei-
en Jugendhilfe..., die Durchführung von Lehrgängen, Freizeiten, Zeltlagern, 
Fahrten und Treffen sowie von Veranstaltungen, die dem Sport oder der Erho-
lung dienen, so weit diese Leistungen den Jugendlichen oder Mitarbeitern in 
der Jugendhilfe unmittelbar zugute kommen. ...

Erweiterte Bestimmung: was ist gemeinnützig, steuerbegünstigt und förderwürdig
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Außerdem gibt es Umsätze mit ermäßigtem Steuersatz (derzeit 7 Prozent). 
Darunter fallen alle nicht steuerfreien Umsätze der Zweckbetriebe (§ 12 Abs.2 
Nr. 8a UStG). So sind z.B. die Umsätze von Beschäftigungsprojekten (z. B. an 
sogenannte Geschützte Werkstätten für Behinderte), sofern sie Zweckbetrie-
be sind, nur mit 7 Prozent Umsatzsteuer zu belegen. Dies ist wichtig für Nut-
zer, die dann auch weniger Mehrwertsteuer bezahlen müssen!
Die übrigen Umsätze unterliegen dem vollen Umsatzsteuersatz von derzeit 
19 Prozent.

Neue Freigrenze zur Umsatzsteuer/Vorsteuer
Die Umsatzgrenze für die pauschale Berechnung der mehrwertsteuerpflichti-
gen Umsätze mit 7 Prozent wurde durch das neue Ehrenamtsgesetz ebenfalls 
von 30.678 Euro auf 35.000 Euro ab dem 01.01.2008 erhöht. 

Vereine können auch eine Kleinunternehmerregelung nutzen. Dies ist hilf-
reich, weil dann keine Umsatzsteuer abzuführen ist.
Dies ist möglich, wenn der Umsatz des Vorjahres 17.500 Euro (inkl. MWSt.) 
nicht überschritten hat und der Umsatz des laufenden Jahres 50.000 Euro 
(inkl. MWSt.) voraussichtlich nicht überschreiten wird. (§ 19 UstG).
Dann darf allerdings auch keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt werden 
und entsprechend entfällt auch der Vorsteuerabzug.

Unter bestimmten Umständen ist es für einen Verein auch sinnvoll, die Regel-
besteuerung zu wählen. Immer dann, wenn die Vorsteuererstattung für die 
nächsten fünf Jahre voraussichtlich höher sein wird als die abzuführende 
Umsatzsteuer. Es besteht dann eine gesetzlich vorgegebene Fünf-Jahres-Bin-
dung an diese Regelbesteuerung. Die Regelbesteuerung kann für diejenigen 
Vereine interessant sein, deren Zweckbetriebe nur dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz unterliegen und die deshalb eher in den Genuss der Vorsteuerer-
stattung kommen. In diesen Fällen sollte ein Steuerberater berechnen, ob dies 
ein finanzieller Vorteil für den Fünf-Jahreszeitraum sein kann oder nicht.

Umsatzsteuermeldung (§ 18 UStG)
Nach Ablauf eines Jahres muss eine Umsatzsteuerjahreserklärung abgegeben 
werden. Wenn die Höhe der Steuerschuld bestimmte Summen überschreitet, 
gibt es zusätzlich die Notwendigkeit der Abgabe von Voranmeldungen. 
Dies gilt in folgenden Fällen:
> vierteljährliche Voranmeldung, wenn die Steuer des Vorjahres 512 Euro 

überstiegen hat, 

Erweiterte Bestimmung: was ist gemeinnützig, steuerbegünstigt und förderwürdig
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> monatliche Voranmeldung, wenn die Steuer des Vorjahres 6.136 Euro 
überschritten hat.

Bei Neugründungen ist im laufenden und im folgenden Kalenderjahr Vor-
anmeldungszeitraum der Kalendermonat, soweit wesentliche umsatzsteuer-
pflichtige Tätigkeiten erfolgen.

Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer
Hier gilt für gemeinnützige Vereine eine Steuerbefreiung, wenn sie Vermö-
gen aus Erbschaften und Schenkungen erhalten, sofern sie zum Zeitpunkt der 
Erbschaft/Schenkung die Bedingungen der Gemeinnützigkeit erfüllt haben.
Bitte beachten! Die Steuerbefreiung fällt nachträglich weg, wenn innerhalb 
von zehn Jahren beim Verein dessen Voraussetzungen für die Gemeinnützig-
keit wegfallen! Dann muss nachträglich Erbschafts- oder Schenkungssteuer 
gezahlt werden.

Neue Regelung bei der Vereinsauflösung.
Das neue Ehrenamtsgesetz hat im Falle einer Vereinsauflösung die bisherige 
Regelung aufgehoben, dass die Verwendung des Vermögens einer gemein-
nützigen Körperschaft erst bei ihrer Auflösung mit dem Finanzamt abge-
stimmt werden kann. Es kann bereits in der Satzung eine Vermögensbindung 
bestimmt werden, damit das Vermögen für gemeinnützige Zwecke nutzbar 
bleibt. Es muss bestimmt werden, dass
> entweder eine andere gemeinnützige Körperschaft oder eine Körperschaft 

des öffentlichen Rechts
> oder ein bestimmter gemeinnütziger (steuerbegünstigter) Zweck benannt 

wird, der/dem das Vermögen im Falle der Auflösung oder des Wegfalls 
zufließt.

Erweiterte Bestimmung: was ist gemeinnützig, steuerbegünstigt und förderwürdig
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